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Neuer Schulverteilungsplan für die Schuljahre 2007/2008-2011/2012
Sehr geehrte Schulführungskräfte,
die Landesregierung hat im Sinne von Artikel 3 des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12 („Autonomie der Schulen“) am 29. Jänner 2007 den neuen Schulverteilungsplan für die Schuljahre 2007/2008 bis 2011/2012 beschlossen. Das entsprechende Dekret des Landeshauptmanns vom 2. April 2007 Nr. 757 ist im Amtsblatt der Region Nr. 17 (Seite 24) veröffentlicht. 
Die größeren Änderungen des neuen Verteilungsplanes betreffen im Wesentlichen folgende Schulen:

· Grundschulsprengel Naturns: wird dem Schulsprengel Naturns angegliedert,

· Grundschulsprengel Kiens: wird dem Schulsprengel Bruneck II angegliedert,

· Schulsprengel Partschins: wird dem Schulsprengel Algund angegliedert,

· Mittelschule „Josef Wenter“ und Grundschulsprengel Meran Stadt: werden aufgelassen und zum neu errichteten Schulsprengel Meran Stadt zusammengeführt.

Daneben ergeben sich eine Reihe von Bewegungen von Schulstellen, von denen die oben zitierten Schulsprengel sowie der Schulsprengel Bruneck I, der Schulsprengel Latsch und der Schulsprengel Meran Obermais betroffen sind. Besagte Änderungen finden mit 1. September 2007 Anwendung.

Als Anlagen zur vorliegenden Mitteilung, erhalten die von den Änderungen des Schulverteilungsplans betroffenen Schulen Hinweise zu folgenden Aspekten:

· Anlage A - Auswirkungen hinsichtlich der Mitbestimmungsgremien der Schulen,

· Anlage B - Auswirkungen hinsichtlich der Verwaltung und Buchhaltung der Schulen. 
Um eine reibungslose und termingerechte Auflassung, Errichtung bzw. Erweiterung der von den Änderungen des Schulverteilungsplans betroffenen Schuldirektionen zu gewährleisten, empfehle ich Ihnen, jeweils eine Arbeitsgruppe für die Planung und Durchführung der Übergabe der Schul- und Verwaltungstätigkeiten einzurichten, der die Schulführungskräfte sowie Vertreterinnen und Vertreter des Verwaltungs- und Lehrpersonals der betroffenen Schulen bzw. Schulstellen angehören.

Mit freundlichen Grüßen

	Dr. Peter Höllrigl | Schulamtsleiter


Anlagen: w.o.

Anlage A

Auswirkungen hinsichtlich der Mitbestimmungsgremien der Schulen
A) Die Grundschulsprengel Naturns, Kiens, und Meran Stadt, die Mittelschule „Josef Wenter“ und der Schulsprengel Partschins werden mit 31. August 2007 aufgelöst. Dies bedeutet auch, dass mit 31. August 2007 sämtliche Mitbestimmungsgremien dieser Schulen verfallen. Die betroffenen Schulführungskräfte werden daher ersucht, die Mitglieder der schulischen Gremien, einschließlich jene der schulinternen Schlichtungskommissionen, darüber zu informieren. 
Das Dekret des Landeshauptmanns vom 16. November 2001, Nr. 74 (Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen) sieht im Artikel 61 Absatz 4 vor, dass bei Auflassung von Schulen ein Liquidierungskommissär oder eine Liquidierungskommissärin für die Vornahme der notwendigen Abschlussmaßnahmen ernannt wird. Nach der Ernennung durch den Schulamtsleiter werden diese den betroffenen Schulen mitgeteilt und nehmen die notwendigen Abschlussmaßnahmen innerhalb 30. September 2007 vor.
B) Die Schulräte der Schulsprengel Naturns, Bruneck II und Algund sowie der Schulsprengel, die lediglich von Bewegungen von Schulstellen betroffen sind, hingegen bleiben auch für das nächste Schuljahr im Amt, sofern sie nicht wegen Ablauf der dreijährigen Amtszeit verfallen. Da die Schulräte in einigen Fällen jedoch nicht mehr die gesamte Schulgemeinschaft vertreten, ist es zu empfehlen, dass diese Schulräte beschließen, aufgrund der veränderten Situation Neuwahlen auszuschreiben. Dies heißt, dass der Schulrat neben der eventuell notwendigen Anpassung der Wahlordnung der Schule auch zu bestimmen hat, ob in Fällen, in denen sich durch den „neuen“ Schulverteilungsplan größere Änderungen ergeben (indem z.B. eine Ortschaft oder mehrere Ortschaften hinzukommen oder wegfallen) der gesamte Schulrat neu gewählt wird:
· Kommen Ortschaften hinzu, sollte sich der Schulrat für Neuwahlen aussprechen.
· Fallen lediglich Ortschaften weg, scheiden die Elternvertreter der betreffenden Ortschaften von Amts wegen aus; hier bedarf es in der Regel keiner Neuwahl, sofern andere Eltern die Voraussetzungen haben, um nachzurücken. Ansonsten werden Zusatzwahlen durchgeführt. Der Schulrat kann sich natürlich auch für Neuwahlen entscheiden.
Die Entscheidung der Schulräte über die eventuelle Ausschreibung von Neuwahlen sollte in einer der nächsten Sitzungen getroffen werden. Die amtierenden Schulräte bleiben jedoch weiterhin im Amt und führen die Geschäfte fort, bis die neuen Schulräte eingesetzt sind. Sollte auch eine Änderung der Wahlordnung erforderlich sein, ist der entsprechende Beschluss des Schulrates innerhalb September 2007 zu fassen (Artikel 12 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 12. August 1996, Nr. 24 – Durchführungsverordnung zur Abwicklung der Wahlen für die Mitbestimmungsgremien auf Schulebene). Die Wahlen zur Erneuerung des Schulrates müssen innerhalb Oktober 2007 abgeschlossen sein (Artikel 12 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 18. Oktober 1995, Nr. 20 – Mitbestimmungsgremien der Schulen).
C) Mit 1. September wird der neue Schulsprengel Meran Stadt errichtet. Für diesen neu errichteten Schulsprengel ist es notwendig, einen außerordentlichen Kommissär im Sinne des Artikels 61 des Dekrets des Landeshauptmanns Nr. 74/2001 zu ernennen, der bis zur Einsetzung des neuen Schulrates die außerordentliche Verwaltung ausübt und insbesondere die Wahlordnung des Sprengels genehmigt. Auf der Grundlage der Wahlordnung schreibt die Schulführungskraft des Schulsprengels die Wahlen des neuen Schulrates aus. Nach dessen Ernennung erhält die Schule eine entsprechende Mitteilung.
Anlage B

Auswirkungen hinsichtlich der Verwaltung und Buchhaltung der Schulen

I
Verwaltungs- und buchhaltungstechnische Richtlinien für die Auflassung, Errichtung, Bestätigung und Zusammenlegung von Schulsprengeln und Schuldirektionen

Die Landesregierung hat mit Beschluss vom 29. Jänner 2007, Nr. 196, den Schulverteilungsplan für den Fünfjahreszeitraum 2007/2008 – 20011/12 genehmigt. Mit Dekret des Landeshauptmannes vom 2. April 2007, Nr. 757/16.2, erfolgte in Durchführung des Schulverteilungsplanes die Auflassung, Errichtung, Bestätigung und Zusammenlegung von Schulsprengeln und Schuldirektionen.
Für die folgenden, aufgelassenen Schuldirektionen wir der Schulamtsleiter im Sinne des 4. Absatzes des Artikel 61 des D.LH. vom 16. November 2001, Nr. 74, infolge Buchhaltungsverordnung genannt, je eine Liquidierungskommissärin bzw. einen Liquidierungskömmissär ernennen. Dies betrifft daher folgende Direktionen:

· Grundschuldirektion Meran/Stadt

· Grundschuldirektion Naturns

· Grundschuldirektion Kiens

· Schulsprengel Partschins

· Mittelschuldirektion »J.Wenter« Meran

	aufgelassene Schuldirektion
	Schulstelle
	ab 1.9.2007 übernommen von:

	GSD Kiens
	GS Benno Rutz

GS Künig

GS Goller

GS Kiens

GS Montal
GS Onach

GS Pfalzen

GS Stefansdorf
	SSP Bruneck II

SSP Bruneck II

SSP Bruneck II

SSP Bruneck II

SSP Bruneck II

SSP Bruneck II

SSP Bruneck II

SSP Bruneck II

	GSD Meran Stadt
	GS Burgstall

GS Wolkenstein

GS Meran Stadt
	SSP Meran/Stadt (neu errichtet)

SSP Meran/Stadt (neu errichtet)

SSP Meran/Stadt (neu errichtet)

	GSD Meran Stadt
	GS Kuens

GS Riffian
	SSP Meran/Obermais

SSP Meran/Obermais

	GSD Naturns
	GS Lintner

GS Grub

GS Karthaus

GS Katharinaberg

GS Staben

GS Tabland

GS Unser Frau
	SSP Naturns

SSP Naturns

SSP Naturns

SSP Naturns

SSP Naturns

SSP Naturns

SSP Naturns

	SSP Partschins
	GS Plaus
	SSP Naturns

	SSP Partschins
	GS Ladurner

GS Partschins

MS Partschins
	SSP Algund

SSP Algund

SSP Algund

	Mittelschule Wenter Meran
	MS Wenter Meran
	SSP Meran/Stadt (neu errichtet)


Aufgaben der aufgelassenen Schulen

Diese Liquidierungskommissärin bzw. dieser Liquidierungskömmissär wird innerhalb des 10. Oktober 2007 folgende Aufgaben erledigen und an Stelle des Schulrates die Jahresabschlussrechung der aufgelassenen Schuldirektion genehmigen. Folgende Aufgaben sind innerhalb der genannten Frist zu erledigen:

1. Erstellung der Abschlussrechnung gemäß Buchhaltungsverordnung

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 38 der Buchhaltungsverordnung müssen die aufgelassenen Direktionen die Abschlussrechnung und die vorgeschriebenen Unterlagen über das Haushaltsjahr 2007 erstellen. Die Abschlussrechnung wird von der Liquidierungskommissärin bzw. vom Liquidierungskommissär innerhalb 30. September 2007 genehmigt. Im Unterschied zu einer jährlichen Abschlussrechnung können in diesen Fall keine Rückstände festgestellt werden.

Die Abschlussrechnung und die Unterlagen müssen nach deren Genehmigung von der Liquidierungskommis​särin bzw. vom Liquidierungskommissär dem zuständigen Kontrollorgan zu Begutachtung vorgelegt und anschließend versehen mit dem Bericht des Kontrollorgans dem Schulamtsleiter zur endgültigen Genehmi​gung im Sinne des genannten Artikels 39 weitergeleitet werden.
Falls der restliche Kassenstand nicht nur an eine einzige Direktion überwiesen werden muss, so wird mit der Abschlussrechnung auch diese Aufteilung festgelegt. 
Die Liquidierungskommissärin bzw. der Liquidierungskommissär muss innerhalb 10. Oktober 2007 den in der Abschlussrechnung festgestellten Kassenbestand an die nachfolgende Direktionen als Rechtsnachfolger überweisen. Die Überweisung der Restbeträge (laut Jahresabschlussrechnung) erfolgt mittels Schreiben an das kassenführende Bankinstitut und nicht wie gewohnt über Zahlungsauftrag
2. Übertragung der Forderungen, Verbindlichkeiten, Verträge 

Die Liquidierungskommissärin bzw. der Liquidierungskommissär der aufgelassenen Schuldirektionen müssen vor Genehmigung der Abschlussrechnung den genauen Stand der Forderungen und Verbindlichkeiten eruieren und eine detaillierte Liste der laufenden Verträge erstellen. Die Liquidierungskommissärin bzw. der Liquidierungskommissär genehmigt für die aufgelassenen Direktionen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Direktoren auch den Aufteilungsplan der Forderungen, der Verbindlichkeiten, der Verträge und der restlichen Geldmittel für die geänderte Situation der Schulstellen. In den Direktionen, die weiterhin bestehen bleiben, wird dieser Aufteilungsplan vom Schulrat genehmigt und gegebenenfalls werden die für die betreffenden Schulstellen noch verbleibenden Restbeträge an die ab 1. September zuständige Direktion überwiesen.
Die mit 1. September 2007 errichteten Direktionen treten als Rechtsnachfolger in die laufenden Verträge, Forderungen und Verbindlichkeiten ein. Die Übergabe an nachfolgende Direktion erfolgt mittels Übergabe​protokoll. Außerdem müssen auch rechtzeitig die Vertragspartner, die Gläubiger und die Schuldner von den erwähnten Änderungen informiert werden.

3. Kassendienst

Die Liquidierungskommissärin bzw. der Liquidierungskommissär der aufgelassenen Schuldirektionen müssen den jeweiligen Vertrag, der die Betrauung des Kassendienstes zum Gegenstand hat, kündigen. Die aufgelas​senen Direktionen vereinbaren mit dem entsprechenden Kreditinstitut, dass die Verrechnung der Aktivzinsen mit der Kontoschließung erfolgt und lösen dieses auf.

4. Postkontokorrent

Die Liquidierungskommissärin bzw. der Liquidierungskommissär der aufgelassenen Schuldirektionen müssen das Postkontokorrent, sofern sie eines besitzen, innerhalb 31. Juli 2007 auflösen und dafür sorgen, dass die eventuellen Restbestände auf das Bankkonto überwiesen werden, damit diese in die Abschlussrechnung integriert werden können.

5. Steuernummer, Steuerkarte

Die Schulführungskraft der aufgelassenen Schuldirektionen müssen den jeweils territorial zuständigen Steuerämtern die Auflassung der Direktion innerhalb 31. August 2007 schriftlich mitteilen die Steuerkarte rückerstatten. Diese Mitteilung hat die Abmeldung der Steuernummer zur Folge. 

6. Übertragung der beweglichen Güter

Die Liquidierungskommissärin bzw. der Liquidierungskommissär der aufgelassenen Direktionen, die bzw. der, wie bereits erwähnt, den Aufteilungsplan der Forderungen, der Verbindlichkeiten, der Verträge und der restlichen Geldmittel für die errichteten Direktionen erstellt, legt in Zusammenarbeit mit der Schulführungskraft auch die Aufteilung der beweglichen Güter fest. 

In den aufgelassen Direktionen wird die Übergabe der Güter an die neue Direktion mit Dekret der Liquidierungskommissärin bzw. des Liquidierungskommissärs, genehmigt. In allen anderen Direktionen wird dies mit Dekret des Direktors erledigt. Die Direktion, welche die Güter bekommt, übernimmt diese in ihr Inventar.
Aufgabe für den neu errichteten Schulsprengel

Der neu errichtete Schulsprengel Meran/Stadt, für welchen im Sinne des Absatz 61 der Schulamtsleiter einen außerordentlicher Kommissar ernannt wird, werden folgende Anleitungen gemacht:
1. Erstellung des Haushaltsvoranschlages gemäß der Buchhaltungsverordnung

Die Sekretärin erstellt in Zusammenarbeit mit dem außerordentlichen Kommissär für den Zeitraum September – Dezember 2007, gemäß der Buchhaltungsverordnung vorgesehen Bestimmungen einen Haushaltsvoranschlag mit den restlichen Geldmitteln der Grundschuldirektion Meran Stadt und der Mittelschule »J.Wenter«.

Der außerordentliche Kommissär genehmigt den erstellten Haushaltsvoranschlag und dieser wird nach dem Einholen des Gutachtens des Kontrollorgans umgehend dem Schulamtsleiter zur Genehmigung weitergeleitet
2. Restliche Geldmittel (Kassa), Forderungen, Verbindlichkeiten, Verträge

Die errichtete Schuldirektion schafft für die Einnahmen von Seiten der beiden aufgelassen Schulen ein eigenes Einnahmekapitel. 

Die neu errichtete Schuldirektion tritt als Rechtsnachfolger in die laufenden Verträge, Forderungen und Verbindlichkeiten der beiden aufgelassen Schulen ein. 
Die aufgelassenen Schuldirektionen händigen den errichteten Direktionen ein entsprechendes Übergabeprotokoll aus.

Die Zweckbindung der Ausgaben der übertragenen Forderungen und Verträge erfolgt auf der Grundlage des Übergabeprotokolls. 

3. Kassendienst

Die Schulführungskraft der errichteten Schuldirektionen schließt mit den entsprechenden Kreditinstituten den Vertrag über den Kassendienst, auf der Grundlage der von der aufgelassenen Direktion eingeholten Angeboten, ab und eröffnet ein neues Bankkontokorrent.

4. Steuerkarte

Die Schulführungskraft der neu errichteten Schuldirektion muss beim territorial zuständigen Steuerämtern eine Steuerkarte beantragen.

Abtretung von Schulstellen

Diese Punkt betrifft folgende Schulstellen:

	Direktion, die ab 1. September Schulstellen abtreten und nicht aufgelassen werden.
	abgetretene Schulstellen
	Direktion, welche ab 1. September Schulestellen erhalten

	SSP Naturns
	Grundschule Kastelbell
Grundschule Tschars
	SSP Latsch

	SSP Bruneck II
	Grundschule Oberwiehlenbach
Grundschule Percha
	SSP Bruneck I


Im Fall von Abtretung einer oder mehrer Schulstelle überweist die Schuldirektion die restlichen Geldmittel, die diese Schulstellen betreffen an die Nachfolgedirektion. Die Überweisung erfolgt direkt von den entsprechenden Kapiteln der Ausgaben. Diese Überweisung kann als gesetzliche Zweckbindung angesehen werden und die entsprechen Zahlung erfolgt ohne Zweckbindungsdekret der Schulführungskraft.

Die noch offenen Verträge für abgetretene Schulstelle können auch noch von der bisherigen Direktion erledigt werden oder zusammen mit den entsprechenden Geldmitteln mittels Übergabeprotokoll an die ab 1. September zuständige Direktion weitergegeben werden.

II
Übergabe der Personalfaszikel
Um eine korrekte Übergabe und Zusammenführung der Schulakten bzw. Personalfaszikel zu gewährleisten, sind die Skartierungsrichtlinien für Sachakte laut Rundschreiben des Schulamtsleiters vom 2. August 2006, Nr. 31 sowie die Richtlinien zur Aufbewahrung bzw. Skartierung von Dokumenten der Lehrpersonen in den Personalfaszikeln der Schule zu beachten. Weiters kommen die Richtlinien zur Führung und Weitergabe der Personalfaszikel der Schule laut Rundschreiben des Schulamtsleiters vom 28. Mai 2002, Nr. 28 zur Anwendung. 
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